
Volksbegehren „Gleichbehandlung für Verheiratete“ 

Der Gesetzgeber wird zur Gleichbehandlung von Verheirateten und 
Unverheirateten aufgefordert; Alleinstehende bekommen zur Pension 
eine Ausgleichzulage, Verheiratete nicht. Arbeitgeber bieten oft nur 
Teilzeitarbeit an. Im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes gemäß Artikel 7B-
VG liegt hier eine sachliche Rechtfertigung vor, da eine Förderung der 
Abhängigkeit von einem Partner zum anderen nicht 
menschenrechtskonform ist. Forderung: Mindestpension/-sicherung auch 
für Verheiratete und Verpartnerte. 
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